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Neue Pflichten für Unternehmen:
Hinweisgeberschutzgesetz

Die Bundesregierung hat in diesem Sommer das Hinweisgeberschutzgesetz auf den Weg 
gebracht und folgt damit der EU-Richtlinie zum Schutz von Whistleblowern. Das Gesetz soll
Unternehmen ab 2023 dazu verpflichten, eine interne Meldestelle für Hinweisgeber einzurichten, 

an die sich Whistleblower über vertrauliche Kanäle wenden können.

ird in einem Unternehmen gegen geltendes Gesetz ver-
stoßen oder werden ethische Grundsätze missachtet,

sind es häufig Mitarbeitende, die diese Missstände melden. Mit
der Weitergabe der betriebsinternen Informationen werden sie
zu Whistleblowern, sind bis heute aber nur unzulänglich ge-
schützt und möglichen Repressalien ausgesetzt. 

Das soll sich durch das Hinweisgeberschutzgesetz ändern. Es
soll im Frühjahr 2023 für Unter neh men ab 250Mit ar bei tenden in
Kraft treten, für Unternehmen mit 50 bis 249 Beschäftigten be-
steht eine verlängerte Umsetzungsfrist bis 17. Dezember 2023.
Auch für Betriebe mit weniger als 50 Mitarbeitenden wird die
Einrichtung einer internen Meldestelle empfohlen.
Auch wenn das Hinweisgeberschutzgesetz noch nicht in Kraft
ist, sollten sich Unternehmen darauf vorbereiten und Führungs-
kräfte sowie Personalabteilung für das Thema sensibilisieren.
Zudem sollten sie sich fragen, wie sie Whistleblower dazu moti-
vieren, die interne Meldestelle zu nutzen, statt sich sofort an die
Öffentlichkeit zu wenden. Neben der Einrichtung einer Melde-
stelle sieht das geplante Gesetz auch ein persönliches Treffen des
Whistleblowers mit einer Ombudsperson vor. So wird die Ano-
nymität des Hinweisgebers auch in Präsenz sichergestellt.
Als interne Meldestelle für Hinweisgeber dürfen auch Dritte be-
auftragt werden. So bietet das Hamburger Unternehmen Intelli
Revolution eine Hinweisgeber-Meldestelle, die sämtliche Anfor-
derungen des Gesetzes erfüllt. Neben einem System zur Über-
mittlung von Hinweisen der Whistleblower stellen die Hambur-
ger auch eine inhaltliche Filterung und Plausibilitätsprüfung
durch eine Ombudsperson sicher. 

Das neue Gesetz soll Mitarbeiter vor Entlassung, Mobbing, Ver-
fahren und/oder Abmahnung schützen, wenn sie in ihrer Firma
Verstöße gegen Compliance, EU-Recht oder deutsches Recht be-
merken. Rüdiger Maaß, Geschäftsführer des Fachverbandes Me-
dienproduktion, hat Jessica Stehn-Bäcker, CEO der Intelli Revolu-
tion GmbH, dazu einige Fragen gestellt. 

Betrifft das Hinweisgeberschutzgesetz auch die
grafische Industrie?
Ja, jeder Arbeitgeber ab 50 Mitarbeitenden ist nach
Inkrafttreten des Gesetzes dazu verpflichtet, eine in-
terne Meldestelle für Hinweisgeber einzuführen.

Warum müssen Hinweisgeber geschützt werden?
Verstöße gegen geltendes Recht oder menschenunwürdige Ar-
beitsbedingungen stehen im Fokus des öffentlichen Interesses,
müssen aufgedeckt und beseitigt werden. Der Schutz von Hin-
weisgebern ist bisher jedoch nicht geregelt. Dies kann Whistle-
blower davon abhalten, Missstände zu melden, da sie mit Be-
nachteiligungen und Diskriminierungen rechnen müssen. 

Drohen Geldbußen, wenn keine Meldestelle eingerichtet ist?
Bei Verstößen gegen das Hinweisgeberschutzgesetz handelt es
sich um Ordnungswidrigkeiten, die mit Geldbußen bestraft wer-
den. Mit einem Bußgeld von bis zu 20.000 Euro muss rechnen,
wer keine interne Meldestelle einrichtet oder diese nicht be-
treibt. Bis zu 100.000 Euro Bußgeld hat zu erwarten, wer eine
Meldung verhindert, wer verbotene Repressalien ergreift oder
wer das Vertraulichkeitsgebot missachtet.

Was unterscheidet Ihre Hinweisgeber-Meldestelle von der
anderer Anbieter?
Die Mehrheit der Anbieter stellt lediglich ein System zur Über-
mittlung von Hinweisen der Whistleblower zur Verfügung. Eine
inhaltliche Filterung oder Plausibilitätsprüfung wird in der Re-
gel jedoch nicht vorgenommen. Wir schaffen mit unserer digita-
len Hinweisgeber-Meldestelle einen Kommunikationskanal für
Whistleblower und ermöglichen eine fachgerechte Bearbeitung
der eingehenden Hinweise. So werten Juristen jede Meldung aus
und unterbreiten Handlungsempfehlungen. 
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